
FUNDSTELLENVERZEICHNIS
1. Wie sind Abmahnungen umsatzsteuerlich zu behandeln? 

BMF-Schreiben v. 01.10.2021 – III C 2 - S 7100/19/10001 :006; www.bundesfinanzministerium.de

2. Schadenersatz eines Kommanditisten ist steuerpflichtig 
BFH, Urt. v. 17.03.2021 – IV R 20/18; www.bundesfinanzhof.de

3. Grundstückslieferungen: Verzicht auf Umsatzsteuerbefreiung 
BFH, Beschl. v. 02.07.2021 – XI R 22/19; www.bundesfinanzhof.de

4. Besteuerung von Sportwetten ist verfassungs- und europarechtskonform 
BFH, Urt. v. 17.05.2021 – IX R 20/18; www.bundesfinanzhof.de 
BFH, Urt. v. 17.05.2021 – IX R 21/18; www.bundesfinanzhof.de

5. Folgen des Brexits für die Verwaltungszusammenarbeit 
BMF-Schreiben v. 21.10.2021 – III C 5 - S 7420/20/10019 :001; www.bundesfinanzministerium.de

6. Risikozuschlag wegen Nachrangigkeit ist fremdüblich 
BFH, Urt. v. 18.05.2021 – I R 62/17; www.bundesfinanzhof.de

7. Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit: Steuerfreiheit bleibt  
BFH, Urt. v. 09.06.2021 – VI R 16/19; www.bundesfinanzhof.de

8. Energetische Baumaßnahmen: BMF veröffentlicht Musterbescheinigungen 
BMF-Schreiben v. 15.10.2021 – IV C 1 - S 2296-c/20/10003 :004; www.bundesfinanzministerium.de

9. Zu versteuerndes Einkommen: „Vorrang“ des Verlustabzugs ist o.k. 
BFH, Beschl. v. 03.09.2021 – IX B 14/21, NV; www.bundesfinanzhof.de

10. Erhöhung der Verbindlichkeit aus einem Fremdwährungsdarlehen ist zulässig 
BFH, Urt. v. 10.06.2021 – IV R 18/18; www.bundesfinanzhof.de

11. Steuerpflicht von Alterseinkünften: Ab wann müssen Rentner Steuern zahlen? 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 11.10.2021; www.vlh.de 
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V., Pressemitteilung Nr. 06 v. 10.03.2021; www.bvl-verband.de
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URHEBERRECHTE UND NUTZUNGSUMFANG
Die Mandanten-Informationen des Deubner Verlags sind - mitsamt allen darin veröffentlichten Inhalten - urheberrechtlich geschützt.

Mandanten-Informationen in gedruckter Form dürfen in der bestellten Stückzahl an Mandanten abgegeben werden. Eine darüber 
hinausgehende Vervielfältigung - auch auszugsweise - ist unzulässig. Insbesondere ist es nicht gestattet, die Mandanten-Information zu 
fotokopieren bzw. zu scannen und per E-Mail weiterzugeben oder im Internet zum Abruf bereitzustellen. 

Mandanten-Informationen in digitaler Form dürfen beliebig oft ausgedruckt und an Mandanten weitergegeben werden. Des Weite-
ren ist es gestattet, die Inhalte auf der Kanzlei-Website zu veröffentlichen und per E-Mail an Mandanten zu versenden. Die Bearbeitung 
der Mandanten-Information - insbesondere die Entnahme von Bildmaterial - und die Veröffentlichung über andere Kommunikationsplatt-
formen oder Netzwerke sind untersagt. 

Diese Nutzungsrechte sind jeweils auf einen Kanzleistandort beschränkt. Für den Einsatz der Mandanten-Information an mehreren 
Standorten bedarf es einer individuellen Vereinbarung mit dem Verlag.
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